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03046 Cottbus (Euvea) 

Bearbeiter/in: Herr Otto 

Telefon: 03562 986-16114 

Telefax: 03562 986-16188 

E-Mail: m.otto-bauplanungsamt@lkspn.de 

Die E-Mail Adresse dient nur fir den Empfang einfacher 

Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlisselung. 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Datum 

15.12.2021 61.1-T6B-03/22 24.01.2022 

Stellungnahme des Landkreis $pree-Neifie/Wokrejs Sprjewja-Nysa zur 13. Anderung des 

Flichennutzungsplans der Stadt Spremberg/Grodk 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die eingereichten Unterlagen (Posteingang: 15.12.2021) mit Planstand vom 25. November 2021 Zum 

vorgenannten Vorhaben wurden im Rahmen der Beteiligung der Behêrden gemaf $ 4 Abs. 1 BauGB 

beurteilt und unter o.g. Aktenzeichen registriert. 
Innerhalb der Kreisverwaltung wurden folgende Fachbereiche bei der Erarbeitung der Stellungnahme 

beteiligt: 

* Bau und Planung - Sachgebiet Kreis- und Bauleitplanung/Tourismus 
- Sachgebiet untere Denkmalschutzbehêrde 

* Bauordnung - Sachgebiet technische Bauaufsicht 
* Umwelt - Sachgebiet untere Naturschutz-, Jagd- und 

Fischereibehêrde 

- Sachgebiet untere Wasserbehêrde 
- Sachgebiet untere Abfallwirtschafts- und 

Bodenschutzbehêrde 

* Landwirtschaft, Veterinêr- und - Sachgebiet Landwirtschaft 

Lebensmitteliberwachung 
* Stabsstelle OPNV, Beteiligungscontrolling und Strukturentwicklung 

lch Gbersende Ihnen die Stellungnahme des Landkreises Spree-Neifie/Wokrejs Sprjewja-Nysa 

entsprechend Formblatt Giber die Trdgerbeteiligung bei Bauleitplanverfahren und vergleichbaren 

Satzungen nach BauGB. 

Sprechzeiten: Gl&ubiger-Identifikationsnummer: 
Dienstag 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr DE 75 SPN 00000076898 

Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr BIC: WELA DE D1 CBN 
Internet: www.landkreis-spree-neisse.de IBAN: DE88 1805 0000 3403 0000 86 

In(ormationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten dutch den Landkreis Spree-Neifie finden Sie auf www lkspn de unter Datensehutz 

Falls Sie nicht iber einen Internetzugang verfigen. senden wig |bnen die Datenschutzinformation gern auch auf dem postalischen Weg zu 
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Landkreis Spree-Neife/Wokrejs Sprjewja-Nysa 

Heinrich-Heine-Strafie 1 

03149 Forst (Lausitzy/Bar$é (uZyca) 

Beteiligung der Triger ëffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichbarem 

Satzungsverfahren ($ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Vorbemerkung 

Mit der Beteiligung wird den Trigern Gffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen 
ihrer Zustindigkeit Zu dem jeweiligen konkreten Planverfabren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist 

es, der Gemeinde die notwendigen Informationen fiir ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis 
Zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begrinden, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die 

Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. 

Allgemeine Angaben 

Stadt/Gemeinde/Amt Spremberg/Grodk 

X Flêichennutzungsplan 13. Anderung 

0 Bebauungsplan 

0 Bebauungsplan der Innenentwicklung 

0 vorhabenbezogener Bebauungsplan 

0 sonstige Planung 

Fristablauf fir die Stellungnahme: 30.01.2022 

Stellungnahme des Trigers éffentlicher Belange 

Bezeichnung des Trigers Gffentlicher Belange: Landkreis Spree-Neife/Wokrejs Sprjewja-Nysa 

Absender: Landkreis Spree-Neifie/ Wokrejs Sprjewja-Nysa 
Dezemat I Tel: 03562 - 986 16114 

FB Bau und Planung Fax: (03562 - 986 16188 

Heinrich-Heine-Strafie 1 Bearbeiter: Herr Otto 

(03149 Forst (Lausitz)/Bar&c (uZyca)) Az. 61.1-T6B-O03/22  



  

  

Landkreis wi] Spree-Neilse 
Wokrejs y, Sprjewja-Nysa 

  

Einwendungen 

X Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o.4. der Fachbehêrde in der Abwigung nicht ibernommen 

werden kênnen (bitte alle drei Rubriken ausfiillen) 

1. Einwendungen: 

1.1 Der Geltungsbereich der Flichennutzungsplaninderung liegt vollstindig im Natura 2000, 
Special Protection Area (SPA-Gebiet) ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaft”. Das Europêische 

Vogelschutzgebiet (SPA) mit der Landes-Nr. 7031 und der EU-Nr.: DE 4450-421 gemêb 
Richtlinie 79/A09/EWG umfasst 4 unterschiedlich und rêumlich voneinander getrennte 

Teilgebiete in den Landkreisen OSL, EE und SPN und hat eine GesamtgréBe von 6.079 ha: 
-  Welzow-Siid rekultivierte Kippenstandorte 2.400 ha Tagebau Welzow-Sid 

-  JTnsel und Ostufer Gribendorfer See 164 ha Tagebau 

-  Tse-Weiher Meuro 300 ha Tagebau 
-  Grinhaus 3.215 ha Tagebau 

Die Erhaltungsziele sind: 
- Wiederherstellung einer fir Sidbrandenburg charakteristischen Bergbaufolgelandschaft als 

Lebensraum (Brut-. Rast-, (berwinterunoes- und Nahrungsgebiet) der in der Liste genannten 

Vogelarten, 
-  insbesondere eines Mosaiks von vegetationsfreien und -armen Sandoffenflichen und 

lickigen Sandtrockenrasen iiber Zwergstrauchheiden bis zu lichten, strukturreichen 
Vorwêldern bei einer strukturreichen Agrarlandschaft mit einem hohen Anteil an 

Begleitbiotopen wie Hecken, Baumreihen, Einzelgehêélzen, Lesesteinhaufen, Brachen, 

-  Randstreifen und 'Trockenrasen mit eingestreuten Dormnbiischen und Wildobstbestinden, 

einem hohen Anteil offener Flichen und friher Sukzessionsstadien. 
-  sowie `Wiederherstellung einer artenreichen Fauna von Wirbellosen, insbesondere 

GroBinsekten, Amphibien, Reptilien und weiteren Kleintieren als Nahrungsangebot. 

1.2 Im Geltungsbereich befinden sich 8 gesetzlich geschutzte Biotope: 

-  Perennierende Kleingewisser (Rote Liste Brandenburg) 
-  Sandtrockenrasen (Rote Liste Brandenburg) 

-  Silbergrasreiche Pionierflur 
-  Staudenfluren trockenwarmer Standorte (Rote Liste Brandenburg) 

-  'Trockene Sandheide mit Gehélzbewuchs (Rote Liste Brandenburg) 
Eichenmischwilder bodensaurer Standorte, frisch bis mafig trocken (Rote Liste 

Brandenburg) 
Kiefemwêlder trockenwarmer Standorte (Rote Liste Brandenburg) 

-  Steinhaufen unbeschattet (Rote Liste Brandenburg 
Von den insgesamt 41 Biotopen sind 10 Bestandteil der Roten Liste des Landes Brandenburg, 
davon 2 Biotope stark gefdhrdet, 7 Biotope gefëhrdet und ein Biotop steht auf der Vorwarnliste. 

Des Weiteren befinden sich besonders geschitzte Pflanzenarten (Rote Liste Brandenburg): 

-  Blaugriines Schillergras Koeleria glauca  
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-  Echtes Tausengildenkraut Centaurium erythraea 

-  Krebsschere Stratiotes aloides 
-  Scabiosen-Flockenblume Centaurea scabiosa 

-  Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea 
Zwerg-Filzkraut Filago minima 

Im Plangebiet sind nach Angaben aus dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag weitere 

strenggeschiitzte Tierarten (Siehe Tabelle 7 $. 47) vorhanden. 

Rechtserundlagen: 

Die Natura 2000 Gebiete in Brandenburg sind nach nationalem Recht dauerhaft gesichert. Die 

Gebietsgrenzen und Erhaltungsziele werden in Naturschutzgebietsverordnungen oder durch 

Erhaltungszielverordnungen bekanntgegeben. Fiir das SPA-Gebiet ,,Lausitzer 
Bergbaulandschaft" gilt die Erhaltungszielverordnung in Verbindung mit $ 34 BNatSchG. 

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben 

werden nach $ 30 Abs. 1 BNatSchG geschitzt. 

Fir besonders geschiitzte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten ist es nach $ 44 Abs. 1 

BNatSchG verboten: 
1. wildlebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie Zu fangen, Zu 

verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur Zu entnehmen, Zu 

beschadigen oder zu zerstêren, 
2. wildlebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europdischen Vogelarten wihrend 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestitten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, Zu beschidigen oder zu zerstêren, 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschidigen oder zu zerstêren 

(Zugriffsverbote). 

Im Geltungsbereich sind 3 vorkommende Pflanzenarten durch das BNatSchG besonders 

geschitzt und weitere 6 Pflanzenarten sind Bestandteil der Roten-Liste von Brandenburg und 3 

der Roten Liste von Deutschland (Seite 10 ASB). 

Mêglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungem): 

Alle Verinderungen und Stêrungen, die zu einer erheblichen Beeintrichtigung eines Natura 
2000-Gebiets in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maBgeblichen 
Bestandteilen fihbren kênnen, sind unzulissig. Auf diese Problematik wurde die Stadt Spremberg 

als Planungstriger und beauftragten Planer frihzeitig hingewiesen. 

Nach der vorldufigen Handlungsempfehlung des MLUK zur Unterstitzung kommunale 
Entscheidungen fir grofflichige Photovoltaik-Freiflichensolaranlagen (PV-FFA) sind diese in 
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folgenden Schutzgebieten ausgeschlossen, da das Vorhaben nicht mit dem Schutzzweck in 

Ubereinstimmung steht oder gebracht werden kann: 

Naturschutzgebiete, 

FFH Gebiete, 

Europiische Vogelschutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiete 

Gebiete nach $ 30 BNatSchG und flichenhafte Naturdenkmale 
  

Projekte sind gem. $ 34 Abs. 1 BNatSchG vor ihrer Zulassung oder Durchfuhrung auf ihre 

Vertriglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes zu iberprifen, wenn sie einzeln oder 

im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plinen geeignet sind. das Gebiet erheblich zu 

beeintrichtigen. 

Das ist hier der Fall, da der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 109 ,Solarpark Grofs 

Buckow"“ 229 ha im SPA-Gebiet in Anspruch nimmt. Auch wenn nur 151 ha mit 

Solaranlagen bebaut werden. 

Unmittelbar angrenzend ist der Solarpark Stradow mit 270 ha geplant. Eine kumulative 

Betrachtung von mehreren PV-Freiflichenanlagen (Projekten) im Vogelschutzgebiet nach $ 34 

Abs. 1 BNatSchG (Gemarkung, Grof Buckow und Stradow, Jessen) erfolgte ebenfalls nicht. 

Alle drei Standorte zerschneiden das Vogelschutzgebiet im Ubrigen in 2 Teile. Dies wurde, 

bezogen auf das Vogelschutzgebiet ebenfalls nicht betrachtet. 

Somit werden von der Gesamtfliche des SPA-Gebietes von 2.400 ha als Brut-, Rast, 

Uberwinterungs- und Nahrungsgebiet mindestens 25 %! durch Uberbauung mit Solarmodulen, 

Technikcontainern und Einfriedung nachhaltig beeintrêchtigt. 

Auch wenn in der Vertriglichkeitsuntersuchung umfangreiche Ausgleichs- und 

Ersatzmafinahmen vorgesehen sind, wird insbesondere das Mosaiks von vegetationsfreien und 

—armen Sandoffenflichen und lickigen Sandtrockenrasen nachhaltig durch die Solarmodule 

beeintrichtigt und kênnen nicht ersetzt werden. Auch Nahrungs- und Rastfiichen fir besonders 

fur Grofivêgel gehen verloren. 

Damit widerspricht das Vorhaben den Erhaltungszielen des SPA-Gebietes. 

Die geschitzten Biotope befinden sich im Geltungsbereichs des Bebauungsplanes. Handlungen, 

die zu einer Zerstérung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrichtigung von geschutzten 

Biotopen gem. $ 30 Abs. 2 BNatSchG fihren kênnen, sind verboten. 

Im Umweltbericht wurde als Zielstellung aufgeftihrt, dass nicht in geschitzte Biotope 

eingegriffen wird. 

Von den Verboten des $ 44 BNatSchG sowie von Geboten und Verboten im Sinne des $ 32 

Absatz 3 kann auf Antrag Befreiung gewihrt werden. Da in diesem Fall das SPA-Gebiet 

nachhaltig beeintrichtigt wird entfallt der Befreiungstatbestand.  



   
Landkreis KEY Spree-Neilse 

  

      Wokrejs Sprjewja-Nysa 

Fachliche $tellungnahme 

(] Beabsichtigte eigene Planung und Mafinahmen, die den o. g. Plan beriihren kênnen, mit Angabe 

des Sachstandes und des Zeitrahmens 

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 

Zustindigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung 

und Rechtsgrundlage: 

Die untere Naturschutzbehêrde teilt weiterhin Folgendes mit: 

Dem Vorentwurf des Bauleitplans ist ein Umweltbericht nach der Anlage 1 BauGB, FFH-Prifung, ein 

artenschutzrechtlicher Fachbeitrag beigefiigt. 

Bei Umsetzung dieses und in Planung befindlichen Projekte ist davon auszugehen, dass sich der 

Erhaltungszustand von europëischen Vogelarten im SPA-Gebiet ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaften” 

verschlechtern wird und damit gem. $ 34 Abs. 2 unzulêssig ist. 

Aus der Sicht des Sachgebietes Kreis- und Bauleitplanung/Tourismus werden folgende Hinweise 

gegeben: 

In der Begriindung wurde nicht erliutert warum, gerade diese Grinflichen vom Bebauungsplan Nr. 109 

und nicht andere festgesetzte Grinflichen in der Fléchennutzungsplandinderung dargestellt werden. 
Inwieferm wurde eine Generalisierung der Grinfldichen (B-Plan Mafistab 1:3000 gegentuber FNP 

MaBstab 1:20000) durchgefahrt? 
In der Planzeichenerklërung fehlt die Zweckbestimmung der Griinflêche. 

Neue Zitierweise der Rechtserundlagen des BauGB beachten: 
,Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. 1 S. 3634), das 
zZuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGB. I S. 4147) geëndert worden ist.” 

Aus denkmalrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 13. Anderung des 

Flichennutzungsplans der Stadt Spremberg/Grodk. 

Im Zur Anderung vorgesehenen Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bodendenkmale 

im Sinne des Gesetzes jiber den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg 

(Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBI. Tell T, $. 215) 

bekannt. Denkmale ibriger Gattung oder deren Umgebung sind nicht betroffen.  
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Aus Sicht der unteren `Wasserbehêrde bestehen keine Einwênde zur Anderung des 
Flêchenutzungsplanes, wenn die nachfolgenden Hinweise bei der weiteren Planung beachtet werden: 

1. Aufgrund der Zu erwartenden, lediglich punktuellen Versiegelung der Flichen ist nicht mit 

nennenswerten negativen Auswirkungen auf das Grundwasser zu rechnen. Auch die mêglichen 
anlagen- und baubedingten Verdichtungserscheinungen, das Verlegen der Kabel sowie das 

Einbringen von Pfihlen der Unterkonstruktion haben i. d. R. keinen erheblichen Einfluss auf die 
Grundwasserneubildung. Dariber hinaus wird der Boden durch die Bebauung mit Solarmodulen 
beschattet. Dadurch verringern sich mêglicherweise Verdunstungsverluste, was insbesondere in 

warmen Sommern und Trockenzeiten aus wasserrechtlicher Sicht zu begrifsen ist. 

2. Da sich das Plangebiet nicht in einem festgesetzten oder vorldufig gesicherten 
Uberschwemmungsgebiet befindet, beeintrichtigt die geplante Flichennutzung nicht den 

bestehenden oder geplanten Hochwasserschutz. 

3. Da sich das Plangebiet nicht in einem festgesetzten oder vorliufig gesicherten 
Trinkwasserschutzgebiet befindet, beeintrichtigt die geplante Flichennutzung nicht die bestehende 

oder geplante Trinkwasserversorgung. 

4. Da sich im Plangebiet keine wasserrechtlich relevanten Oberflichengewasser befinden, werden 

diese auch nicht durch die geplante Flichennutzung beeintrêchtigt. 

Rechtsgrundlagen: 

WHG Gesetz Zzur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz - vom 31.07.2009 (BGBI. 

IS. 2585), zZuletzt geëndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBI. 1 $.3901) 

BbgWG Brandenburgisches Wassergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.03.2012 

(GVBI. V12, [Nr. 20]), zuletzt geëndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.12.2017 (GVBI. 

V17, Nr. 281) 

AwSV Verordnung iiber Anlagen Zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen vom 18.04.2017 

(BGBI. IT $. 905) zuletzt geëndert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19.06.2020 

(BGBL. 1 S. 1358) 

Aus Sicht der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehêrde bestehen gegen die vorliegende 

Planinderung grundsêtzlich keine Einwênde oder Bedenken. 

Die iiberplanten Flichen unterstehen nach den Angaben der FNP-Unterlagen der Bergaufsicht. Insofem 

sind die abfall- und bodenschutzrechtlichen Anforderungen gemêf $ 2 der Verordnung Zur Regelung 
der Zustindigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechtes (AbfBodZV) vom 23.09.2004 

durch das Landesamt fir Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) in Cottbus zu formulieren. 

Die vorgesehenen Malinahmen sind generell so auszuftihren, dass Bodenverunreinigungen oder 

schadliche Bodenverinderungen ausgeschlossen sind (Vorsorgepflicht gemaf $$ 4 (1), 7 Bundes- 

Bodenschutzgesetz vom 17.03.1998).  
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Das Sachgebiet Landwirtschaft teilt Folgendes mit: 

Bei den Zur eventuellen Errichtung der Solarparks geplanten Flichen handelt es sich ausnahmslos um 

landwirtschaftliche Flêichen. Hier ist die Nutzungsart Ackerland vorherrschend. Es liegt aber auch die 

Hauptbodennutzungsart Grinland vor. 

Im Planbereich liegen Bodenwertzahlen von unter 20 vor. Dies stellt gerade fir den Landkreis Spree- 

Neife einen unterdurchschnittlich ertragreichen Boden dar (durchschnittliche Bodenwertzahl im 

Landkreis 26), was jedoch in Randbereichen von Tagebaufldchen nicht sonderlich verwundert. Trotz 

dieser geringen Bodenwertzahlen leisten diese Flichen einen nicht zu vernachlêssigenden Beitrag (Gr 

eine ékologische Artenvielfalt in der Landwirtschaft. 

Deshalb ist grundsitzlich nicht nachvollziehbar, warum derartige Projekte auf landwirtschaftlichen 

Flichen ausgefihrt werden sollen. Mit der Umsetzung der Planvorstellungen ergibt sich automatisch ein 

Verlust der landwirtschaftlichen Nutzflêchen. 

Mit dem Verlust dieser o.g. landwirtschaftlichen Flichen geht auch gleichzeitig die Destabilisierung 

bestehender landwirtschaftlicher Strukturen und daraus resultierend der Verlust einer stabilen 

Versorgung der Bevêlkerung mit regionalen landwirtschaftlichen Produkten einher. Inwiefern es sogar 

durch den Verlust grofer landwirtschaftlicher Flichen zu einer Mangelwirtschaft von regionalen 

Nahrungsmitteln kommen kann, ist Zum gegenwêrtigen Zeitpunkt nicht konkret einschêtzbar. 

Mit der Umsetzung der geplanten Vorhaben wiirde sich bei diesen Dimensionen das harmonische 

kleinteilige Landschaftsbild drastisch Zum Nachteil verdindern und die vg. Attraktivitat als naturnaher 

Erholungsraum wêre definitiv zerstort. 

Hier sollte aus unserer Sicht vor der Devastierung des Landschaftsbildes, durch grofflichig angelegte 

Solarparks, vorrangig das Augenmerk auf die Nutzung von Konversionsfldchen bzw. alter Industrie- 

und Gewerbestandorten inmnerhalb der Ortschaften bzw. die Nutzung von Dach- und Fassadenflichen, 

gelegt werden. 

Die Stabsstelle OPNV, Beteiligungscontrolling und Strukturentwicklung des Landkreis Spree- 

Neife/Wokrejs Sprjewja-Nysa hat in Zusammenarbeit mit der kreiseigenen 

Wirtschaftsfrderungsgesellschaft (CIT GmbH) nachfolgende Stellungnahme aus wirtschaftsférdernder 

Sicht Zum o.g. Vorhaben erstellt. 

Das Plangebiet befindet sich auf den Flichen des ehemaligen Tagebaugebietes Welzow- Sid nêrdlich 

von Spremberg/Grodk. 
Die fir das Vorhaben geplante Fliche wird land- und forstwirtschaftlich genutzt. 

Die bisherigen Nutzungsarten werden mit der Bebauung der Fliche mit einem Solarpark nicht mehr 

mêglich sein. 

Die Planungsfliche ist eine typische Bergbaufolgelandschaft, welche die Radikalitêt des 

Braunkohleabbaus im Tagebau mit Denkmilem vom Bergbau betroffener Orte ebenso zeigt, wie eine 

vielfëltige Biotopstruktur aufgrund von Renaturierungsmafinahmen. 

Als Vogelschutzgebiet 'innerhalb des europëischen Vogelschutzgebietes ,.Lausitzer 

Bergbaufolgelandschaft” stellt sie einen bedeutenden Lebensraum fr Brut- und Zugvgel dar und wird  
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als Spezial Protected Area ausgewiesen. Dieser Schutzstatus darf durch das Vorhaben nicht gefdhrdet 

werden. 

Die individuelle Historie der Landschaft zeigt sich in den Ortsdenkmalem, welche die gravierenden 

Entscheidungen Zzur Landschaftsgestaltung und die durch Kohleabbau bedingten Umsiedlungsprozesse 

verdeutlichen. 
Im Oktober 2021 erfolgte der Antrag, die Lausitzer Tagebaufolgelandschaften in die deutsche UNESCO 

Tentativliste aufzunehmen. 
Erwartet wird damit u. a. eine Riickgewinnung des oftmals verloren gegangenen Bezugs zur Landschaft 
und Neuverankerung der kulturellen Identitit sowie die potenzielle Stirkung der touristischen 

Attraktivitit der Region durch ihre Wahmehmung als eine weltweit aufergewêhnliche 

Kulturlandschaft. 
Das Planungsvorhaben stellt dazu ein Beispiel fir die Mêglichkeit der Nachnutzung einer 

Tagebaulandschaft dar, muss aber gleichzeitig die Erinnerung durch entsprechende Bericksichtigung 

der vorhandenen Ortsdenkmale garantieren. 

Im Rahmen der Energiestrategie des Landes Brandenburg 2030 stellt die geplante Anlage einen Beitrag 

dar, der den Anteil an emeuerbaren Energien im Land Brandenburg weiter steigen lisst. 

Die Schaffung von Arbeitsplêtzen mit Wertschêpfung wird durch das geplante Vorhaben nicht gesehen. 
Positiv ist daher zu bewerten, dass die fir die Betreibung der Anlage erforderliche 

Kraftwerksgesellschaft in der Stadt Spremberg angesiedelt werden soll und Zumindest in diesem 

Rahmen eine geringe Zahl an Arbeitsplêtzen vor Ort geschaffen wird. 

In der Gesamtbetrachtung kann aus der Sicht der Wirtschaftsforderung das Vorhaben befirwortet 

werden. OPNV-Belange sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

Durch die anderen beteiligten Fachbereiche werden Zum gegenwêrtigen Planungsstand keine weiteren 

Hinweise oder Anregungen abgegeben. 

Mit freundlichem Gruf 

Leopold 
Fachbereichsleiter Bau und Planung  
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vorab per email: bauamt@stadt-spremberg.de 

Stellungnahme, Auferung und Einwendung der o.g. anerkannten Naturschutzverbinde 

Zum Antrag zum Bebauungsplanverfahren Nr. 109 ,Solarpark Grofs Buckow"” sowie zur 13. 

Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Spremberg /Grodk 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die im Landesbiro vertretenen anerkannten Naturschutzverbinde Brandenburgs bedanken sich 

fur die Beteiligung und ibermitteln Ihnen nachfolgend ihre Stellungnahme, AuBerung und Ein- 

wendung zum o.g. Verfahren: 

Die Flêachen befinden sich alle in dem Europëischen Vogelschutzgebiet Lausitzer Bergbaufolge- 

landschaft'(SPA) und sind demzufolge Bestandteil des 'NATURA 2000 Schutzgebietssystems von 

internationaler Bedeutung fur die Avifauna und die Erhaltung von Arten. Es ist dementsprechend 

ein $ensibles fur den Artenschutz bedeutendes Gebiet, dass in seinen Erhaltungszielen und 
Schutzzwecken nicht erheblich beeintrichtigt werden darf, schonend zu behandeln ist und in 

dem die Lebensriume fir die entsprechend geschitzten Arten zu erhalten sind. Im Vorfeld wur- 

de j 
   
    m auf folgende Punkte hingewiesen wurde, die bei einem solchen Vorhaben 

zu beachten und einzuhalten sind: 

- die maximale GRZistauf 0,2 zu begrenzen, 
— ein umfangreicher festzulegender Teil des icher- 

stellung einer r Flichen, GER Nutzung mit'Bewel- 
j , Guch in- 

wo keine Solarpanels angeordnet 

  

        
   

    nerhalb der geziunten Flichen 

werden, 

der Ereiflchen innerhalb der Ziunungen Gls naturnahe Wiese, Verwendung 

vor bru. Planwou eners masaikartige Bewitschafung, 
je nach Aufwuchs und Bodenfruchtbarkeit jihrliche 1- 2 -malige Mahd, unterschiedliche 
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-  Menitoring und Dekumentation des Vorhabens, Etablierung, Pflege und Bewirtschaftung 

der Flêchen durch einen kompetenten Fachmann bzw. kompetente Fachfirma mit ausrei- 

chender Erfahrung auf dem Gebiet der Renaturierung von Kippenflëchen, 

und die Ergebnisse des Monitorings missen 

der Stadtverwaltung Spremberg, den o.g. Naturschutzverbinden (insbesondere dem NA- 

BU) und der Offentlichkeit jihrlich zur Verfijgung gestellt werden, 

— ferhalb der Ziunung als Ausgleichsmafsnahme, 

Erreichbarkeit fir Wildtiere, in der trockenen Jahreszeit durch Be- 

treiberfirma. 

— der jeweiligen gesamten Acker- bzw. Grinlandflêche (Die Di- 

mensionen der Anlage von 

fur Wild, die die Einzelflêchen zerteilen und durchlassiger machen, 

-  Gewahieistung der Durenlessgeie fur Kleintiere durch den Abstand Unterkante Zaunab- 
stand bis Oberfliiche Gelinde von mind. 0,20m, 

- 'Erhaltallervorhandenen Gehêlsstrukturen und keine Einzdunung der Gehêlze, 

- Ausbildung von naturnahen Pufferflêchen zwischen den Solarparkflichen und dem umlie- 

genden Naturraum, 

-  Verbot von Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden usw. auf den Fldchen in den textlichen 
Festsetzungen, 

- Definition der Nutzungsdauer des Solarparks und Sicherung des vollstêndig Gberwachten 
Riickbaus, nachfolgende Nutzungen missen sich den dann vorhandenen Biotopstrukturen 

anpassen. 

OE RETNEGSRGERIERRNNTGPIERI ED ene gesenunsunaieReGERNEDRD ver oe. Hinve 
se nicht zu erkennen. 
Der'Bebauungsplan Nr. 109 ,Solarpark Grof Buckow” sowie die 13. Anderung des Flachennut- 

(Zungsplanes der Stadt Spremberg /Grodk werden in der vorliegenden Form daherabgelehnt. 

Fehlende Vertriglichkeit mit dem SPA-Gebiet 

Besonders befremdlich sind vor allem die geplante Dichte der Bebauung mit Solarmodulen und 

die (nanspruchnahme des gesamten Offenlandes. Die hohe und massive ZAunung gefshrdet das 

Schutzgebiet und seinen Schutzzweck. Es zerschneidet und trennt wesentliche Fléchen. Die aus- 

gewiesenen Ersatz- und Ausgleichsmafnahmen sind vêllig unzureichend bei der Schwere des 
Eingriffs. 

  

Bereits in der SPA Vertrêglichkeitsprifung in der Begrindung, S.21 wird festgestellt: ,Besonders 

markant sind die Dichte an Brutvêgeln im Betrachtungsgebiet und die Artenvielfalt (vel. @bd.,) 

Das Ergebnis der SPA Vertrêglichkeitsprafung macht deutlich, dass die Artenvor- 

kommen nur geschitzt werden, wenn die Biotopstruktur erhalten wird.” Jedoch ist die Umset- 

zung des Ergebnisses der SPA Vertrêglichkeitsprafung in der Planung mangelhaft, wenn die Bio- 

topstruktur nur als Biume, Hecken und Strêucher interpretiert und die Offenlandfléchen ausge- 

blendet werden. Der@lNNNNNND durch die industrielle Bebauung mit PV-Modulen 

mit der angegebenen'6RZ von 0,8 vêllig verloren gehen. Auch ein relativ steiler Anstellwinkel der 

Module kann dies nicht vermeiden. Die Nahrungsflachen fr Greifvêgel wie u.a. Rotmilan und 
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(Seeadler, aber auch der Anhang I-Art Rohrweihe sowie fur die Wintergêste werden mit der ge- 

genwêrtigen Planung ED ener. 

Entsprechend der Photovoltaikpotentialflëichenanalyse werden im Flichenpaket 8 (umfasst die 

Flêachen im SPA-Gebiet) 628,7 ha als Potenzialfldchen fair PV-Anlagen ausgewiesen. 

Vertraglichkeit sind daher nicht nur das o.g. Vorhaben z 

     

    

       

    

  

Daher sind in der Vertrdg- 

lichkeit alle potentiellen Flê&chen und die Auswirkungen insgesamt zu betrachten. 

Auch wird in der Begrindung zur 13. Anderung FNP der Stadt Spremberg, Stand 15.11.2021, . 

S.8fF festgestellt: ,Gleichzeitig haben die Untersuchungen ergeben, dass das ufgrund 

seiner Béden und der Entwicklung der Biotopstruktur einen 

stellt”. Dieser Feststellung wird zugestimmt. Jedoch 

massiv. Die 

diese Tatsache 

Die wenigen geplanten Mafinahmen wie Gehêlz- 

pflanzungen, Nistkasten, Blihstreifen und Steinhaufen reichen nicht aus, um den Eingriff auszu- 

gleichen und die Vertriglichkeit mit den Erhaltungszielen des SPA-Gebietes herzustellen. 

Forderungen, Hinweise und Anmerkungen, die als Mindestmaf zu beriicksichtigen sind: 

1. Es darf nicht dazu kommen, vase ED en und Ackerland) als Flê- 

chen fir die Photovoltaikanlage ird. Ein umfangreicher, noch festzulegender Bereich 

ist generell ungez&unt offenzuhalten. Im Entwurf wurden nur Waldfl&chen und Waldsaumstrei- 

fen aus den Baufeldern herausgenommen. Einzelne Solitêrgehêlze innerhalb des Baufeldes wur- 

den teilweise erhalten. Die sich im Baufeld 54 (SO 7/8) an der sidlichen Grenze befindlichen 

Gehêlze missen als Gehêlzgruppe erhalten bleiben und nicht nur einzelne Solitrbiume. Ebenso 

hier mit PSM6 gekennzeichnet. Sie ist aus der 

er Sondergebiete Photovoltaik sind grêfere 

offenzuhalten. 
      
   

  

Flêche des Baufeldes herauszunehmen. 

2. Fir den jeweiligen B-Plan ist di u begrenzen, um eine weitere land- 

wirtschaftliche extensivere Nutzung der Flêchen sicher zu stellen. Eine weitere landwirtschaftli- 

che Nutzung mit Beweidung oder Mahd ist generell zuzulassen. Die 

GERIG DE HE mssen mindestens 6m — 10m betragen, um Bodenbritern den notwendigen 

Lebensrau -Gebiet zu garantieren. ES sind auch innerhalb der gezëunten Flêchen groëe- 

re offene Bereiche zu schaffen, auf denen keine Solarpanels angeordnet werden. Ein gewisser 

Anteil sollte auch als Rohbodenfliche regelmafig (j#hrlich) zur Verfigung stehen. Der Entwurf 

sieht eine GRZ von 0,8 vor. Das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel und wird abgelehnt. 

3. Die Erhêhung der zulassigen'GRZ Um 50 % durch Flêchen von'Nebenanlagen (514 BauNVO) ist 

Im Entwurf stehen 30m? je Neberanlge *Verfestigte Weges Somit lige de zu- 
lssige i nahezd 1. Dann kênnten 100 % der Grundsticksflêache bebaut bzw. mit Modulen 

Giberdeckt werden. Die Planung, den Geltungsbereich vollumfënglich zu Gberbauen, entspricht 

einer industriellen Nutzung und wird abgelehnt. 

Ed TE 
des B-Plans vorgenommen. Auch die sind als nicht ausreichend einzu- 
schêtzen. Eine @ebhuhnansiedlung wird kritisch gesehen; da sie wenig Aussicht auf Erfolg hat. 

Die geplanten Flichen werden zugebaut und eingez&unt werden. Die Rebhihner wêirden sich 

sehr wahrscheinlich bei Fluchthandlungen am Zaun tot fliegen oder das Gebiet wenn mêglich 
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mit deutlich grêBeren Ab- 

innerhalb der Baufelder, um ausrei- 

chend Lebensrêaume fur andenen einzelnen Arten bereitzustellen. Dann erst kann eine 

eventuelle Wiederansiedlung erwogen werden. Die Anlage einer Wildtranke baw. die Schaffung 

von 

5. Die Entwicklung der ETER BEK derde wer sole alsinaturnahe Wiese erfolgen. 
Dazu ist ausschlieflich gebietsheimisches Saatgut . Pflanzgut zu verwenden (,Verwendung 

gebietseigener Gehélze bei der Pflanzung in der freien Natur”, Erlass des Ministeriums fGr Land- 

wirtschaft Umwelt und Klimaschutz, 2.12.2019). Auf@erdem ist auf eine ED 
ETD. achten. Je nach Aufwuchs und Bodenfruchtbarkeit ist eine 

unter Beachtung der Brutzeiten durchzufdhren. Eine vielfaltige variable Zonierung der 

Flichen sollten vorgesehen werden. - 

verlassen. Wichtiger ist die 

  

   

      

    

er Flichen muss durch einen weisungs- 

it aus- 

reichender Erfahrung auf dem Gebiet der Renaturierung von Kippenflêche 

(mentiert werden. Diese Dokumentation der Flichenbewirtschaftung und die Ergebnisse des 

Monitorings missen der Stadtverwaltung Spremberg, den o.g. Naturschutzverbênden (insbe- 

` sondere dem NABU) und der Offentlichkeitjëhrlich zur Verfdgung gestellt werden. 

7. Auf Grund des umliegenden vorhandenen Naturraumes ist die Anlage eines (Tei-” 

auferhalb der Zêaunung mi | ches/Lêschteiches *unsingesehvankeer Erelnbarkel or Wilders as 
Ausgleichsmafinahme dringend geboten. Die regelmafsige vor allem in den trockenen 

Jahreszeiten muss durch die Betreiberfirma gewahrleistet werden. 

8. Die komplette EE Der eva en gesamten Acker- bzw. Grinlandfldche ist 

ED Die er oinaelnen Sure EEER MEN gra Es missen 

        

      

  

     
   

    

anordnet werden, die die Einzelflachen teilen und durchgêngig ma- 

  

    
Chen. Die Z4unung in den 

  

    
um Wanderkorridore far gréfsere Wildtiere zu 

gewihrleisten. Die Flachen egt am 

Rand von SO-PV 7 und/ist ein Feuchtgebiet sowie gleichzeitig eine ollte der Gehêlz- 

streifen(GF 12 gemeint sein, dann ist auch er nicht zu ziunen, sondern als Wildkorridor zu belas- 

sen. Die Grunfichen GE 2)@F 7, GFS) GF 10) GF 47 und GF 19 sind generelliicht zu dBerbeven” 
Auch nicht mit Nebenanlagen. 

9. Die Durchlassigkeit fr Kleintiere durch den Abstand Unterkante Zaunabstand bis Oberflêche 

Gelande von mindestens 020m ist zu gewêhrleisten. Im ehen nur 0,10m Abstand. Das 

ist zu wenig. Die max. ist auf hêchstens zu begrenzen. Die Ausbil- 

dung als | ir die Landschaft des SPA. 

10. Alle Vorhandenen Gehêlzstrukturen sind 2 eihaltep und as Wanderkoridore mit einem 
Ed der Z&unung freizuhalten. Aufkommende 

11. Angrenzende vorhandene Waldsaume durch Baum-, Strauch- und Heckenbestand sind zu 

GEREED she den Solarparkflêachen und dem umliegenden Naturraum 

sowie Wegen/Wirtschaftswegen und Straen sollten allseitig naturmahe Pufferflachen ausgebil- 

(det werden. 

12. Das sw. auf den Fldchen musstin den textli-” 

verankert werden. . 
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13. Die er Photovoltaikparks ist erforderlich. Danach muss der 

vollstindige iberwachte sein. Nachfolgende Nutzungen missen sich den 

dann vorhandenen Biotopstrukturen anpassen. 

Wir weisen auch darauf hin, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplanes eine noch unter 

Bergrecht stehende Fliche iberplant wird, die als Bergbaufolgelandschaft im Abschlussbetriebs- 

plan festgelegt und auf der Grundlage eines Braunkohlenplanes umgesetzt werden soll. Es istzu. 

Wir bitten um die weitere Einbeziehung in das Verfahren und um die Zusendung der Abwêgung. 

Mit freundlichen Grifsen 

£ E— 
K. Kobus — Geschaftsfihrerin 
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LAND BRANDENBURG

Landesamt für Umwelt

Postfach 60 10 61 | 14410 Potsdam

Stadt Spremberg
Am Markt

03130Spremberg

Eingegangen:
Stadt Spremberg/Grodk
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Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 2

Bearb. : Frau Andrea Barenz
Gesch-Z. : LfU_TÖB-
3700/563+7#12964/2022
Hausruf: +493554991-1332
Fax: +49 331 27548-2659
Internet: www.lfu. brandenburg.de
Andrea. Barenz@LfU. Brandenburg. de

Cottbus, 12. Januar 2022

13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Spremberg/Grodk
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

Eingereichte Unterlagen:
- Anschreiben vom 15. 12.2021

-Begründung, 25. 11. 2021
- Planzeichnung, 12/2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-
maß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u, 8) des Landesa'mtes für Umwelt
(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden für
die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung beilie-
gende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasserwirt-
schaft übergeben. Der Fachbereich Naturschutz kann kapazitätsbedingt keine Stel-
lungnahme abgeben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Andrea Barenz

Dieses Dokument wurde am 12. Januar 2022 durch Andrea Barenz schlussgezeichnet und ist ohne
Unterschrift gültig.
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14476 Potsdam

OT Groß Glienicke
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FORMBLATT
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB)

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1
öffentlicher Belange und 2

Belang Immissionsschutz

13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Vorhaben spremberg/Srodk'

Ansprechpartner*ln: Jutta Kimmig
Referat: Referat T 25
Telefon: 0355/49911361
E-Mail: TOEB@lfu.brandenburg.de

Bitte zutreffendes ankreuzen S und ausfüllen.

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung D

1. Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne
Zustimmung, Befreiung o. A, der Fachbehörde in derAbwägung nicht überwunden werden können
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen)

a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
(z B Ausnahmen oder Befreiungen)

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen.

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung-

3. Hinweise für Uberwachungsmaßnahmen

a) Mögliche Uberwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger
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Auswirkungen

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Uberwachungssysteme

4 Weitergehende Hinweise

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o g. Plan berühren können, mit
D

Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen
S Zuständigkeit zu dem o, g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und

ggf. Rechtsgrundlage

Sachstand Planun :

Die 13. Änderung der Bauflächendarstellungen für die Stadt Spremberg erfolgt im Interesse der
Schaffung von Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen
sowie der Sicherung und geordneten Entwicklung des Gedenkstein-Standortes für die ehemalige
Ortslage Groß Buckow. Hierfür wird eine ca. 263 ha große Fläche im Bereich der Hochkippe
Spremberg des ehemaligen Tagebaues "Welzow-Süd" als Sonderbaufläche "Solar-Sonnenenergie"
bzw. Sonderbaufläche"BRPFL-Brauchtumspflege" ausgewiesen.

Der gekennzeichnete Änderungsbereich befindet sich außerhalb der Ortslage, nordwestlich der
Stadt Spremberg und wird aktuell überwiegend landwirtschaftlich genutzt.
Die Bauflächenänderung besteht aus zwei Teilflächen, wobei die westliche Teilfläche an den
Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 110 "Stradow" der Stadt
Spremberg anschließt,
Die 13. Änderung des FNP Spremberg erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 109 "Solarpark Groß Buckow" der Stadt Spremberg.

Stellun nähme;

Die Planunterlagen Stand Vorentwurf vom Dezember 2021 wurden hinsichtlich der Anforderungen
des vorbeugenden Immissionsschutzes geprüft. Danach sind ausgehend von Standortlage und
Nutzungsbestand im näheren Umfeld des Anderungsbereiches sowie der Art der geplanten
baulichen Nutzung (überwiegend Solarenergienutzung) keine grundsätzlichen Bedenken gegen das
Ansiedlungsvorhaben erkennbar.

Im Rahmen der durchzuführenden Umweltprüfung sind Ausführungen zur Beschreibung und
Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen für die aus immissionsschutzrechtlicher Sicht
relevanten Schutzgüter Mensch und Klima/Luft in den Umweltbericht einzuarbeiten.

Die Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen.
Dieses Dokument wurde am 10. Januar 2022 durch Jutta Kimmig schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
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FORMBLATT
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB)

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers Landesamt für Umwelt" Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2
öffentlicher Belange

Belang Wasserwirtschaft

13. Änderung des FIächennutzungsplans der Stadt
Spremberg/Grodk; Landkreis Spree Neiße

Ansprechpartner*ln: HeikePriesner
Referat: W 13
Telefon: 0355/4991-1388
E-Mail: Heike. Priesner@LfU. Brandenburg. de

Bitte zutreffendes ankreuzen S und ausfüllen.

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung S

1 Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne
Zustimmung, Befreiung o. A. der Fachbehörde in derAbwägung nicht überwunden werden können
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen)

a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
(z B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2, Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung.

3. Hinweise für Uberwachungsmaßnahmen

a) Mögliche Uberwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger
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Auswirkungen

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Uberwachungssysteme:

4 Weitergehende Hinweise

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o g. Plan berühren können, mit
D

Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen
D Zuständigkeit zu dem o g Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und

ggf Rechtsgrundlage

Dieses Dokument wurde am 17 Dezember 2021 durch Heike Priesner schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
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LAND BRANDENBURG
Brandenburgisches Landesamt
für Denkmalpflege und
Archäologisches Landesmuseum
Abteilung Bodendenkmalpflege/
Archäologisches Landesmuseum

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum
Dezemat Bodendenkmalpflege, Außenstelle Cottbus | Juri-Gagarin-Straße 171 D-03046 Cottbus

Stadtverwaltung Spremberg
Lange Straße 5

03130Spremberg

Unser Zeichen:

AG-7,2022
Ihr Zeichen:
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Außenstelle Cottbus

Juri-Gagarin-Straße17
D-03046 Cottbus

Dezernat Bodendenkmalpflege
GebietsbodendenkmalpflegeLausitz/Elsterland
Bearbeiter: Dr. Markus Agthe
Telefon: 0355/797969
Telefax: 0355/797975
E-Mail: info. cottbus@bldam-brandenburg. de

Internet: www.denkmalpflege. brandenburg.de

5S ^\^A^< 4. Januar 2022

Bebauungsplan Nr. 109 "Solarpark Groß Buckow", Stadt Spremberg (SPN)
hier: Stellungnahme zum Schutzgut Bodendenkmale

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Brandenburgische Landesamtfür Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, Abteilung Archäologische Denkmalpflege, nimmt
a!s Träger öffentlicher Belange gem. § 1 Abs. 5 Ziff. 5 BauGB unter Hinweis auf das Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale
im Land Brandenburg - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) - vom 24. Mai 2004 (GVBI, l, S. 215) als zuständige
Denkmalfachbehörde zu o. g. Vorhaben wie folgt Stellung:

Den vorliegenden Entwurf der o. g. Planung habe ich geprüft. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind Bodendenkmale nicht betroffen.

Seitens der Denkmalfachbehörde, Abt. Archäologische Denkmalpflege, bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planungs-
absichten der Stadt Spremberg. Die Belange des Bodendenkmalschutzes sind nach Maßgabe des BbgDSchG zu beachten.

Bitte beachten: Da durch das Vorhaben auch Belange der Baudenkmalpflege berührt sein können, erhalten Sie aus unserem Hause ggf.
eine weitere Stellungnahme.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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Gebietsbod ndenkmalpflege Lausitz-Elsterland
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